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Abteilung Justiz
Prag, den 0. November 1943
II/1 - 11026
U
T
Urschriftlich mit Anlagen
cC
a
Herrn Ministerialrat Dr. Gies
im
e
Hause
3/.75.43
zurückgeleitet.
Der Bürstenabzug entspricht hinsichtlich der Gemain-
schaftlichen Verfügung vom 3. August 1943 der in der "Deutschen Ju-
stiz" gebrachten Textierung, der von hier aus zugestimnt worden ist.
Die verkürzte Form der Monatsdaten wird bei den in der "Deutschen
Justiz" veröffentlichten Verfügungen des Reichsministers der Justiz
seit Jahren aus Raumersparnisgründen zur Anwandung gebracht, obwohl
an sich zweifellos die Schreioweise in Buchstaben schöner ist. Da die
beiderseitigen Bekanntmachungen der GV. einheitlich sein sollten, er-
scheint es m.E. vertretbar, es hier bei der abgekürzten Monatsform zu
belassen.
hei



terkeilt. 23. 9.43

Der Reichsptctektor

Bohmen u. Mohcen.

Etngongsftede.

R,

Eingeg.: 24.IX.1943

Anl.

Beacb.

Reberte Maller



I. ini st o ram t

St.M I A - 3o p/43

Frag, den 21.9.1943

An

die Herren Hauptabteilungs- wnd Abtoilungslettor

-

don Horrn Befehlsheber der Ordnungspolizoi

den Herrn Bafohlshaber den Stohcrheitepolizei

Nachrichtlich:

don Harrn Goneralinepekteur der Verweltung

Botrifft: Verwendung.der Bezaichnung "Deutsches Staatsmini-

sterium für Böhmen und Mähren".

Ungeachtet dos Hauserlassos vom 3o.8.d.Js. - Zeichen I A -3o/43

in d zum iusdruck gebraoht worden war, dass die Bezeichnung

"Deutschos Staatsmini■terium für Böhmen und Mähren" nur in

denjenigen Fällen zu varwenden sei, in denen bisher gewohnheits-

mässig von der "Rehörde des Reichsprotektors" gesprochen vurde,

wird von verschiedenon Abteilungen im Hausg die Bezeichnung

"Deutsches Staatsministeriuri für Böhmen um Liähron“ unrichtig

angewandt. Zur Ausräumung von Missverständnissen veise ich

darauf hin, dass die Bezeichnungspraxis entsprechond der bei

don Berliner Zentralbehörden bestehenden Übung zu handhaben ist.

Das bedeutct, dass

a) ¿er Kopfbogen "Der Deutsche Staatsminister für Böhmen und

Mähren" stets zu verwenden ist, wenn der Inhalt des Schraiber

einen Hoheitsakt darstellt. In diesen Fällen kommt der Kopf-

bogon naturgonäss auch zur Anwendung, venn nicht der Horr

Staatsminister solbst, sondern ein zeichnungsbercchtigter

Beamter die Schlusszeichnung "In Auftrag" vollziehen soll,

b) der Kopfbogon "Deutschcs Staatsministorium für Böhmen und

Mähren" stots zu vorwendon ist, wonn der Inhalt des Schrift-

stickos keinon Hoheitsakt, sondern untorgeordnete Verwaltungs-

J

dinge butrifft. Hierher gchören insbesondore Regelung des

internon Dienstbetricbes, (soweit nicht von dem Harrn

Staatsminiater selbst vorfügt), Bücherbestellungen, Hausver-

waltungsangglogenheiton, Mitteilungen von Pahrplänon, Hinweiso

St. S.

30

auf



La

auf orschienone Postwortzeichen, Kantinonangelegenheiten u.ä.m.

. Auch in diescn Fällen ist "Im Auftrag" zu zeichncn.

Da zahlreichen Bodienstoten des Staatsministeriums die

Übung der Zentrelbehörden nicht bokannt ist, ist es or-

wünscht, dass dio Horren Abtcilungsloiter und Sachbcarbeiter

in dor nächsten Zeit die richtige Anwcndung bcidor Bezeich-

nungon innerhalb ihrer Abteilungen bezw. innerhalb ihres

Sachgebictes persönlich sichorstellen.

Gez. Gie s

boglaubigt:

WA

Angestcllte

36746



I. i n i s t o r a m t

St.M. I A - 30 p/43

Prag, den 21.9.1943

An

die Herren Hauptabteilungs- wnd. Abteilungslotter

den Horrn Befehlshaber dor Ordnungspolizei

den Herrn Bafohlshebev:den Stoherheitspolizei

Nachrichtlich:

dom Herrn Gonerelinepekteur der Verwaltung

Betrifft: Verwondung der Bezeichnung "Deutsches Staatsmini-

sterium für Böhmen und Mähren".

Ungcachtet dcs Hauserlassos vom 3o.8.d.Js. - Zeichen I A -3o/43

in' n zum lusdruck gebraoht worden war, dass die Bezeichnung

"Deldsehes Staatsministerium für Böhmen und Rähren" nur in

donjenigen Fällen zu varwenden sei, in denen bisher gewohnheits-

mässig von der "Behörde des Reichsprotektors" gesprochen wurdo,

wird von vorschiedenon Abteilungen im Häus die Bezeichnung

"Deutsches Staatsministeriur für Böhmen umd lähron" unrichtig

angewandt. Zur Ausräumung von Missverstündnissen voise ich

darauf hin, dass die Bozeichnungspraxis entsprechond der bei

don Berliner Zentralbehörden bestehenden Übung zu handhaben ist.

Das bedeutct, dass

a) Cer Kopfbogen "Der Deutsche Staatsninister für Böhmen und

Mähren" stets zu verwenden ist, wenn der Inhalt des Schreibenis

einen.Hoheitsakt darstellt. In diesen Fällen kommt der Kopf-

bogon naturgomäss auch zur Anwendung, venn nicht der Horr

Staatsministcr selbst, sondern ein zeichnungsburcchtigter

Beamtor die Schlusszeichnung "In Auftrag" vollziehen soll,

b) der Kopfbogen "Deutsches Staatsministerium für Böhnen und

Mähron" stets zu vorwondon ist, wonn der Inhalt des Schrift-

stückes keinon Hoheitsakt, sondern untorgeordnete Verwaltungs-

dinge betrifft. Hierher gehören insbesondore Regelung dus

internen Dienstbetriebes, (soweit nicht von dem Herrn

Staatsminiater selbst vorfügt), Bücherbestellungen, Hausvor-

waltungsangelogenheiten, Mittoilungen von Pahrplänon, Hinweisu

auf



3a

auf erschienone Postwortzeichen, Kantinenangelegenheiten u.ä.n.

Auch in dicscn Fällen ist "Im Auftrag" zu zeichnen.

Da zahlreichen Bediensteten des Staatsministeriums dio

Übung der Zontralbehörden nichit bekannt ist, ist es er-

wünscht, dass dio Horron Abtcilungsloiter und Sachbcarbeiter

in dor nächston Zeit die richtige Anwcndung beidor Bezeich-

nungen innerhalb ihrer Abteilungen bezw. innerhalb ihres

Sachgebictes persönlich sichorstellen.

gez. Gie s

boglaubigt:

MM.

Angestellte

36745



I. i n i s t o ra m t

St.M. I A - 50 p/43

Prag, den 21.9.1943

An

die Herren Hauptabteilungs- ünd Abtoilungsleiter

den Horrn Bofehlshaber dor Grdnungspolizoi

don Berrn Bafohlshebev:den Stoherheitepolizei

Nachrichtlich:

dom Horrn Ganeralinepekteur der Verweltung

Betrifft: Verwondung der Bezeichnung "Deutsches Staatsmini-

sterium für Böhmen und Mähren".

Ungeachtet des Hauserlasses vom 3o.8.d.Js. - Zeichen I A -3o/43

in dem zum Ausdruck gebraoht worden war, dass die Bezeichnung

"Deutschos Staatsministerium für Böhmen und Mähren" nur in

denjenigen Fällen zu varwenden sei, in denen bisher gewohnheits-

mässig von der "Behörde des Reichsprotektors" gesprochen wurde,

wird von verschiedenon Abteilungen im Hausz die Bezeichnung

"Deutsches Staatsministeriuri für Böhmen und Lüßhron" unrichtig

angewandt. Zur Ausräumung von Missverständnissen veise ich

darauf hin, dass die Bozeichnungspraxis entsprechond der bei

Con Berliner Zentralbehörden bestehonden Übung zu handhaben ist.

Das bedeutct, dass

a) Çer Kopfbogen "Der Deutsche Staatsminister für Böhmen und

Mähren" stets zu verwenden ist, wenn der Inhalt des Schroiben.

einen Hoheitsakt darstellt. In diesen Fällen kommt der Kopf-

bogen naturgomäss' auch zur Anwendung, wenn nicht der Horr

Staatsminister selbst, sondern ein zeichnungsberechtigter

Beamtor die Schlusszeichnung "In Auftrag" vollziehen soll,

b) der Kopfbogon "Deutschcs Staatsministerium für Böhmen und

Mähren" stots zu vorwendon ist, wonn der Inhalt des Schrift-

stückes keinon Hoheitsakt, sondern .untorgeordnete Verwaltungs-

dinge betrifft. Hierher gchören insbesondore Rogelung dus

internen Dienstbetriobes, (soweit nicht von dem Herrn

Staatsminiater selbst vorfügt), Bücherbostullungen, Hausver-

waltungsangelogenheiton, Mitteilungen von Pahrplänon, Hinwoise

n



auf erschienone Postwortzeichen, Kantinenangelegenheiten u.ä.m.

Auch in dicscn Fällen ist "Im Auftrag" zu zeichncn.

Da zahlreichen Bodienstoten des Staatsministeriums die

Übung der Zontrelbehörden nicht bekannt ist, ist es or-

wünscht, dass dio Horren Abtcilungsleiter und Sachbcarbeiter

in dor nächsten Zeit die richtige Anwendung beider Bezeich-

nungen innerhalb ihrer Abteilungen bezw. innerhalb ihres

Sachgebictes persönlich sichorstellen.

gez. Gie s

beglaubigt:

Mlm.

Angestcilte

X

36744



I. i n i s t o r a m t

St.M. I A - 30 p/43

Prag, den 21.9.1943

An

die Herren Hauptabteilungs- wnd Abtoilungslettor

den Horrn Befehlsheber dor rdnungspolizei

don Berrn .Bafohlshebev:dan Stobcrheitspolizei

Nachrichtlich:

don Harrn Generelinepekteur der Verwaltung

Betrifft:_ Verwendung der Bezeichnung "Deutsches Staatsmini-

sterium für Böhmen und Mähren".

Ungeachtet des Hauserlasses vom 3o.8.d.Js. - Zeichen I A -3o/43

in dem zum Ausdruck gebracht worden' war, dass die Bezeichnung

"Deutschos Staatsministerium für*Böhmen und Mähren" nur in

donjenigen Fällen zu varwenden sei, in denen bisher gewohnheits-

mässig von der "Behörde des Reichsprotektors" gesprochen wurde,

wird von verschiedenen Abteilungen im Hausg die Bezeichnung

"Deutsches Staatsministeriuri für Böhmen umd liähron" unrichtig

angewandt. Zur Ausräumung von Missverständnissen weise ich

darauf hin, dass die Bezeichnungspraxis entsprechond der bei

don Berliner Zentralbohörden bestehenden Übung zu handhaben ist.

Das bedeutct, dass

a) Cer Kopfbogen "Der Deutsche Staatsminister für Böhmen und

Mähren" stets zu verwenden ist, wenn der Inhalt des Schraiben.

einen.Hoheitsakt darstellt. In diesen Fällen kommt der Kopf-

bogen naturgomäss' auch zur Anwendung, wenn nicht der Horr

Staatsministcr selbst, sondern ein zeichnungsborcchtigter

Beamter die Schlusszeichnung "In Auftreg" vollziehen soll,

b) der Kopfbogòn "Deutschcs Staatsministerium für Böhmen und

Mähron" stets zu verwendon ist, wonn der Inhalt des Schrift-

stückes keinon Hoheitsakt, sondern untergeordnete Verwaltunss-

dinge botrifft. Hierher gchören insbesondore Regelung des

internon Dienstbetriebes, (soweit nicht von dem Herrn

Staatsminister selbst vorfügt), Bücherbestellungen, Hausvor-

waltungsangelogenheiton, Mitteilungen von Pahrplänon, Hinweiso

auf



5a

auf erschienone Postwortzeichen, Kantinonangelegenheiten u.ü.m.

Auch in diescn Fällen ist "Im Auftrag" zu zeichnen.

Da zahlreichen Bodicnstoten des Staatsministeriums die

Übung der Zontrelbehörden nicht bekannt ist, ist es er-

wünscht, dass dio Horren Abtcilungsleiter und Sachbcarbeiter

in dor nächsten Zeit die richtige Anwendung beider Bezeich-

nungen innerhalb ihrer Abteilungen bezw. innerhalb ihres

Sachgebictes persönlich sichorstellen.

gez. G i c s

beglaubigt:

W

Angestellte

3

36743



I. i'n i s t e r a m t

St.M. I A - 3o p/43

Prag, den 21.9.1943

An

die Herren Hauptabtcilunge- wnd Abtoilungsletter

den Horrn Bafehlsheber dor Ordnungspolizoi

den Herrn .Bofohlshebev:dan Stoherheitspolizei

Nachrichtlich:

dom Harrn Generalinepekteur der Verwaltung

Betrifft: Verwondung der Bezeichnung "Deutsches Staatsnini-

sterium für Böhmen und Mähren".

Ungeachtet des Hauserlassos vom 3o.8.d.Js. - Zeichen I A -3o/43

in dem zum Ausdruck gebracht worden war, dass die Bezeichnung

"Deutsches Staatsministerium für Böhmen und lähren" nur in

donjenigen Fällen zu verwenden.sei, in denen bisher gewohnheits-

mässig von der "Behörde des Reichsprotektors" gesprochen wurde,

wird von verschiedenon Abteilungen im Haus die Bezeichnung

"Deutsches Staatsministeriuri für Böhmen umd Liähron" unrichtig

angewandt. Zur Ausräumung von Missverständnissen veise ich

darauf hin, dass die Bozeichnungspraxis entsprechend der bei

don Berliner Zentralbohörden bestchenden Übung zu handhaben ist.

Das bodeutet, dass

a) der Kopfbogen "Der Deutsche Staatsninister für Böhmen und

Mähren" stets zu verwenden ist, wenn der Inhalt des Schroibcr

einen Hoheitsakt darstellt. In diesen Fällen kommt der Kopf-

bogen naturgomäss' auch zur Anwendung, wenn nicht der Horr

Staatsministcr selbst, sondern ein zeichnungsbercchtigter

Beamter die Schlusszeichnung "In Auftrag" vollziehen soll,

b) der Kopfbogon "Deutsches Staatsministerium für Böhmen und

Mähren" stots zu vorwendon ist, wonn der Inhalt des Schrift-

stückes keinon Hoheitsakt, sondern untorgeordnete Verwaltungs-

dinge betrifft. Hierher gchören insbesondore Regelung des

internen Dienstbetriebes, (soweit nicht von dem Herrn

Staatsminister selbst vorfügt), Bücherbostellungen, Hausver-

waltungsangelogenheiton, Mittoilungen von Fahrplänen, Hinweiso

auf



6a

auf.erschienene Postwertzeichen, Kantinenangelegenheiten u.ü.m.

Auch in dicscn Fällen ist "Im Auftrag" zu zoichnen.

Da zahlreichen Bodienstoten des Staatsministeriums die

Übung der Zentralbehörden nicht bekannt ist, ist es er-

wünscht, dass dio Herren Abtcilungsleiter und Sachbcarbeiter

in dor nächsten Zoit die richtige Anwendung beidor Bezeich-

nungen innerhalb ihrer Abteilungen bezw. innerhalb ihres

Sachgebiotes persönlich sichorstellen.

gez. G i e s

boglaubigt:

WM

Angestellte

*

WrM

On
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Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

Prag, den28. September.19 43

XIX, Kastanienallee 19

Fernruf 70615, 70465

1A1-635

Tgb. Nr. B. d. S.

Bitte bei der Antwort vorstehendes Geschäftszeichen und Datum anzugeben.

Ministers

Eing.:

3Q SEP. 1943

An das

Ministeramt des

Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren

Prag

In letzter Zeit hat es sich eingebürgert, die Be-

zeichnung des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des

SD nicht vollständig anzugeben. Ich habe die Hauptabteilung

I bereits darum gebeten, für Abstellung dieses Mangels Sor-

ge zu tragen. Ich wäre dankbar, wenn auch von dort künftig-

hin bei der Herausgabe von Erlassen usw. darauf geachtet

würde, dass die offizielle Bezeichnung lautet :

Der Befehlshaber

der Sicherheitspolizei und des SD.

/siehe Erlass des Ministeramtes St.M. I A - 30 p/43 vom

21.9.1943.

ei

4_Standartenführer

j.α.c.

71 10.43

St.M.IA-30s/43

455



Ministerium des Innern Prag VII, Sommerbergstrasse 69.

Fernruf

777419.

Z. B-1800-1/9-43=1_1.

Prag, den 4. September

1943.

SCHNELLBRIEF

An die Zentralbehörden, die Gliederungen des

Ministeriums des Innern und die ihm nachgeordne-

ten Behörden und Organe.

DadoG aa sfek üs

b reo p.ocko

nachrichtlich

ia Bohmen und mahcen.

an den Herrn Deutschen Staatsminister für Rölmen -7.SEP.1943

und Mähren

den Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

den Herrn Generalinspekteur der Verwaltung

4-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei

Reinefahrt

die Herren Oberlandräte-Inspekteure des Herrn

Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

die Herren General- und Grundsatzreferenten.

Betrifft: Neuregelung der Stellung des Reichsprotektors in

Böhmen und Mähren, Errichtung des Deutschen Staats-

ministeriums für Böhmen und Mähren.

Der Herr Staatsminister für Böhmen und Mähren hat mit

Schreiben vom 30. August 1943, Nr. St.M. 1 a/43 dem Herrn Vor-

sitzenden der Regierung folgendes bekannt gegeben:

"Zugleich mit der Ernennung des neuen Reichsprotektors in

Böhmen und Mähren hat der Pührer auch dessen Stellung, Aufgaben

und Befugnisse neu geregelt. Nach dieser Regelung ist der Reichs-

protektor im Protektorat der Vertreter des Führers in dessen

Eigenschaft als Reichsoberhaupt. Demgemäss obliegt dem Reichs-

protektor in Sonderheit die Bestätigung der Mitglieder der Pro-

tektoratsregierung, die Ernennung und Entlassung der deutschen

Beamten im Protektorat sowie deren Versetzung in den Ruhestand

nach Massgabe des Führererlasses vom 15. November 1940 /RGBl.I

S.1523/, ferner die Ausübung des Gnaden- und Niederschlagungs-

rechts ausser in Sachen der Militär- wie derh- und Polizeige-

richtsbarkeit.

St.M.IA-30m/43



Sa

Demgegenüber werden die die Wahrung der Reichainteressen

im Protektorat umfassenden Regierungsgeschäfte mit den dafür

nach dem Führererlass vom l6. März 1939 und den sonst einschlä-

gigen Bestimmungen bisher dem Reichsprotektor obliegenden Aufga-

ben und zustehenden Befugnissen fortan von dem "Deutschen Staats-

minister für Böhmen und Mähren" geführt. Im Falle der Behinderung

des Reichsprotektors wird dieser durch den Deutschen Staatsmini-

ster vertreten. Die neue Dienststelle eines "Deutschen Staatsmi-

nisters für Böhmen und Mähren" beruht auf dem Erlass des Führers

vom 20. August 1943, der in Kürze im Reichsgesetzblatt veröffer*

licht wird.

Die Behörde des "Deutschen Staatsministers für Böhmen und

Mähren" führt die Bezeichnung "Deutsches Staatsministerium für

Böhmen und Mähren", während das dem Reichsprotektor zur Bearbei-

tung seiner Amtsgeschäfte zur Verfügung stehende Büro als "Büro

des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren" bezeichnet ist.

Die durch Verordnung vom 22. März 1939 /RGBl.I S 549/

errichtete Zentralstelle zur Durchführung des Führererlasses

iiber das Protektorat Böhmen und Mähren vom l6. März l939 ist aufge-

hoben."

Dies wird Ihnen zur Kenntnis gebracht.

An die einzelnen Zentralbehörden richte ich die Bitte, den

Inhalt dieses Schreibens den nachgeordneten Behörden und Organen

ihrer Ressorts bekanntgeben zu wollen.

Der M.inister:

Stimmt mit dem genehmigten740

gez. Bienert.

Entwurf überein.

Der Expeditsvorstand

i.V.

Pylyil

Dryan!

8AE/



527
Reichsgesetzblatt
Teil I
1943
Ausgegeben zu Berlin, den 2. September 1943
Nr. 81
Tag
Inhalt
Seite
20.8.43
Erlaß des Führers über den »Deutsehen Staatsminister für Böhmen und Mähren«
527
23.8.43
Verordnung über Postzustellung in der öffentlichen Verwaltung
(Postzustellungsverordnung).
527
Erlaß des Führers
über den »Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren«
Vom 20. August 1943.
Der Staatssekretär beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren führt in Zukunft die Amts-
bezeichnung
»Der Deutsche Staatsminister für Böhmen und Mähren«.
Führer-Hauptquartier, den 20. August 1943.
Der Führer
Adolf Hitler
Der Reichsminister und Chefder Reichskanzlei
Dr.Lammers
Verordnung über Postzustellung in der öffentlichen Verwaltung
(Postzustellungsverordnung).
Vom 23. August 1943.
Auf Grund der Nr. VI des Erlasses des Führers
zweiten, im übrigen am vierten Werktag nach
über die Vereinfachung der Verwaltung vom
der Aufgabe zur Post als bewirkt, sofern nicht
28. August 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1535) wird
den Umständen nach anzunehmen ist, daß die
verordnet:
Sendung nicht oder erst in einem späteren Zeit-
punkt zugegangen ist.
§1
(2) Als Aufgabe zur Post gilt nicht die Auf-
(1) Zustellungen durch die Post werden auf
dem Gebiet der öffentlichen Verwaltung in der.
gabe einer Sendung, bei welcher der Empfänger
mittels einer Feldpostnummer bezeichnet ist.
Weise bewirkt, daß das mitzuteilende Schrift-
stück unter der Anschrift des Empfängers zur
(3) Die Zustellung gilt als nach Abs. 1 Satz 3
Post gegeben wird. Einer Beurkundung durch
bewirkt auch dann, wenn der Empfänger die An-
den Postbediensteten bedarf es nicht. Die Zu-
nahme der Sendung verweigert oder ihre Ab-
stellung gilt, wenn die Wohnung des Empfän-
holung, fails diese nach den Umständen erwartet
gers im Bereich des Ortsbestellverkehrs liegt, am
werden konnte, unterlassen hat.
Reichsgesetzbl. 1943 I
148



9a

528

Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1943, Teil I

§2

behörden die zur Durchführung und Ergänzung

Eine Zustellung nach den Bestimmungen des

dieser Verordnung erforderlichen Rechts- und

§ 1 genügt auch dann, wenn eine Rechtsvorschrift

Verwaltungsvorschriften.

die Zustellung zu Händen des Empfängers an-

§4

ordnet.

(1) Diese Verordnung gilt auch in den einge-

§3

gliederten Ostgebieten.

Der Reichsminister des Innern erläßt im Ein-

(2) Sie tritt am Tage nach der Verkündung in

vernehmen mit den beteiligten Obersten Reichs-

Kraft.

Berlin, den 23. August 1943.

Der Beauftragte für den Vierjahresplan

In Vertretung

Körner

Der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung

Frick

1901

SM

Fs  a
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aV
ber Deutsche Staatsminister
ei Bölmen und Lühren
Prag, den 30.August 1347
Nr.St.S. I A-30/43.
An
das Büro des Herrn Reichsprotelitors
das Ministerant,
den Herrn Generalinspekteu: der Vervaltung
die Herron Hauptabteilungsleiter und Abteilungsleiter,
die Herren Ober lanüräte … Inspekteure - in Zöhmen und Mühren
den Heren Wehrüchtbevollmächtigten
T
den errn Befehlshaber der Ördmunvopolizei,
con Herrn Befehlshaber dur Sicherheltspolizei
cen Herrn Beauitragten des Relchskomissars. für die Pestigung
:
deutsc.ien Volkstuns,
den levrn Vrtrster desiAuswärtigen Amtes,
don Hoarn-rbeitsgaurührer in BrS,
den derrr Oberl adestorichtspras.denton
mit Überdrucken rür die
den Herrn Generalstaatsanvilt,
nachgeordneten Behör
den Herrn Kurato: der D utuchen vissenscheftlichen Hochschulon
)den
den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule, Brünn
den Herrn Cberfinanzbatsienten,
Hwrn Minister ftr Virtschaft und Arbeit,
z.Hd.c.Präsidialchefs Herrn Oborregierungsrat Schmidt,
srrn Oberregierungsrat koischeuer,
Prüsidialch f im Ministeriun des Innern,
in Minietoritlvat Dr,Heckel
Peüsidialcy in Ministeriun ftr Schultcsen
OscX
urat Dr,Hunecke,
Prddicfalcher im inistoriu f,Land- u,Fonstwirtsomet
Herrn Minieterialrat Dr.Scheisse.,
Prüsidialchef im Finanzministcrium,
Hesan Sortionschor Gurl,
.Pidsidialchof im Ninisteriun für Vorkelr un. .cünil:
norin Obuvsoltionsrut Dr. Krauss,
Prdsidialchef im Ministeriun für Volksaullerung,
in Obco eat Dr. Schauor;
Prsidt lchef in lirssteriun für Verkehr wnd Tochail: -
Po itv rraltung
lon Loiter d Oburuton Praisbchörde,
-
Z.Hd.s.ertsidialchofs, Herrn Ministerialrat Danck,
Teite. dor Obersten Rechnungskont:rollbehörde,
s.Hc.d.orrn Kinisterialrat Dr Hawranck,
den l iter äcs Bodonuuntus,
z.Ha.d.Pui idialchois, Herrn Oberlandrat D.Möll.r,
*
Oburregiorungsrat Dr.Hoflann,
Peäsidialchof im Kuratcrium für Jugenderzichung
hoitur des Statistischcn Zontzalantes,
Horrn R.gicvungsrat Dr.Wirth,
Vom.Landosvizoprásidant,
nit üburdtucken für die
Hurvn Ministerialrat Naudé
nachgeordneton Dehörden,
den Jamdusvizepuäsiüent,
Ruichsauftragsvervaltunn.
rrn Dr.Schvabe,
rn zentraldireltor Appolt,
nd für Land- und Powstwirtschaft
ie leite. der Arbeitsänter - persönlich -
des Zentralbauait ,
don
rees7migonsamtec,
die Dontsohe Gduunthoitokammen,
dis
Setriebbiülenkssse des Deutschen R.ichs,
Nachrichiich.
an die Parteiverbidungsstelle,



10a
Botüifft: Brotottorat Röhmancund.Jähron.
N
4.
Zur Unterrichtung und Beachtung gebe ich belannt:
Zugleich mit der Ernennung des Meuen Reichsprotektors in
Böhmen und Mähren hat der Führor auch dessen Stellung,
Aufgaben und Befugnisse neu geregelt. Nach dicser Regelung
ist der Reichs;rotoktor im Proteltorat der Vertreter des
-Führers in dessen Eigenschaft als R:ichsoberhaupt, Demgemäss
obliegt den Rüichsprotektor in Sonderheit die Bestätigung
der Mitglieder der Proteltoratsregieiung, die Ernennung und
Intlassung der deutschen Beamten in Protektorat, sowie deren
Vorsetzung in. den Ruhostand nach Massgabe des Führererlassos
vom.15.Novembur 194o (RGBl,I S,1523) und fernerhin die
Ausübung des Gnaden- und Niederschlegungsrochts ausser in
Sachen der Militär- wic der - und Polizeigerichtsbarkeit.
Demgegenüber werdon die die Wahrung der Reichsinteressen im
Proteltorát umfassenden Regierungsgeschäfte mit den dafür
nach dem Führererlass vom l6.März 1959 und den sonst cin-
schlägigen Bestimmungen bisher dem Reichsprotektor obliegen-
den Aufgaben und zustchunden. B fugnissen fortan von dem
"D-utschen' Staatsminister für Böhuen und Mähren" geführt. I.
Palle der Behinderung des Réichoproteltors. wird dieser durcl:
den Deutscien Staatsminister vertreten. Die neue Dicnststell
eines "Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren" beruh
auf cum Erlass des Führors vom 2o.August l943, dessen Ver-
öffentlichung im Reichsgesetzblatt in Kürze erfolgen soll.
Die Behörde des "Deutschen Staatsministers für Böhmen und
Lähren" führt die Bezeichnung "Deutsches Staatsministo:iun
für Böhmen und, Mähren", Während das dem Reichsprotektor
zur Bearbeitung seiner Amtsgeschäfte zur Verfügung stehonde
Eüro als "Büro des R.ichsprotcktors in Böhmen und Mähren"
bezeichnct ist.
Die durch Vurordnung vom 22.März 1939 (RGBl.I S.549) errich--
tete Zentralstdille zur Duzchführung des Führererlasses über
das Protelitorat Böhmen und Mahron vom l6.März l939 ist aufge-
hoben.
für
nilterium
goz.Frank
begltubigt!
36738
MITR
Gcaaas
Angestolite.
2



Der Deutsche Staatsminister

Prag,

den 3o,August 1943

für Böhmen und Mähren

I A - 3o b/43

An

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

das Ministeramt,

den Herrn Generalinspekteur der Verwaltung,

die Herren Hauptabteilungsleiter und Abteilungsleiter,

 die Herren Oborlandräte - Inspeltoure - in Böhmon

und Mähren.

Haüsorlass

Betrifft: Deutsches Staatsministerium für

Böhnen und Mähren.

Übergangeweise Geschäftsbehandlung.

In Ergänzung moines Erlasses vom houtigen Tage

- Zeichen I A-3oa/43.- betr. Übergangsmassnahmen, bestimme ich:

1.) Das bisherigo "Büro des Staatssekretärs" führt fortan

die Bezeichnung "Ministeramt".

2.) Die Eingangsstclle im Czernin-Palais behandelt dic Eingingc

grundsätzlich nach den bisherigen Anordnungen. Soweit

hiernach Eingänge dem Reichsprotektor oder Staatsselretän

porsönlich vorzulegen varen, sind sie nunmehr mir in

meiner Eigenschaft ale "Deutscher Staatsminister für

Böhmen und Mähren" vorzulegen. Die sonstigen Eingängo

sind don sachlich zuständigon Aiteilungen dos "Dcutschen

Staatsministeriums für Böhmen und Mähren" zuzuleiten.

Eingänge, bei denen es sich offensichtlich um Privatpost

dos Reichsprotcktors handelt, sind nicht zu öffnen und

bis auf Abmuf zuriiokzulegun.

3.) Die Eingangsstelle in dor Burg wird aufgelöst. Allc dort

noch einlaufonde Post ist ungeöffnet dcr Eingangsstello im

Gzernin-Palais zur weiteren Behandlung zuzulciten.

4.) Die ncuen Dienstsiogel und Stempel mit der Umschriftung

"Dowtschee S+eatsministerium für Böhmen und Mähren" gehon

den



Mal

don Abteilungen in den nächston Tagon zu. Bis zu diesem

Zeitpunkt sind die bisherigen Dicnstsiegel und Stompel

zu verwenden.

5.)Neue Vordrucke, Formblätter, Briefbogen usw. mit dor Auf-

schrift "Der Doutsche Staatsministor für Böhmen und Mähren"

verdon in Kürze ausgegoben. Die alten Bestände sind alsdann,

soweit sie nicht in don in dio Zuständigkoit des Reiohspro--

tcktors fallonden ingelegenheiten weiterhin benötigt wördon,

zwecks nouór Bodruckung an die Abtcilung I/l zu Händon

dos Reg.Insp. N e u b.c r g abzuliofern. Zwischenzeitlich

ist im Vorkchr nach aussen, soweit angängig, der bishorige

Kopf des Schriftstücks abzutrennen und die neuc Bezcichnung

Cux Behörde anzubringon.

gcz.F r a n k

boglaubjgt:

M
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Angostolitc.
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